
Merkblatt Jugendliche im Gastgewerbe:Neuheiten ab 1. Januar 2008
I. Einleitung

Per 1. Januar 2008 traten der revidierte Artikel 29 Absatz 1 des Arbeitsgesetzes (ArG) und die neue
Jugendarbeitsschutzverordnung (Verordnung 5 zum Arbeitsgesetz, ArGV 5) mit den dazugehörigen
Verordnungen des Eidgenössischen Volksdepartements (EVD) in Kraft (Verordnung über die Ausnah-
men vom Verbot von Nacht- und Sonntagsarbeit während der beruflichen Grundbildung und Verordnung
über gefährliche Arbeiten für Jugendliche). Seit dem 1. Januar 2008 gelten deshalb für alle Jugendlichen
bis zum vollendeten 18. Altersjahr die nachfolgenden Bestimmungen. 
Zentral ist die Angleichung des arbeitsrechtlichen Schutzalters an die zivilrechtliche Mündigkeit von 
18 Jahren. 
Art. 29 Abs. 1 ArG: Als Jugendliche gelten Personen beider Geschlechter bis zum vollendeten 
18. Altersjahr.»
Ab vollendetem 18. Altersjahr dürfen somit alle Mitarbeitenden, auch die Lernenden, wie Erwachsene
eingesetzt werden.

II. Beschäftigung von Jugendlichen im Allgemeinen
A. Zu beachtende Schutzvorschriften für alle Jugendlichen

Der Arbeitgeber muss dafür sorgen, dass alle in seinem Betrieb beschäftigten Jugendlichen von einer
befähigten erwachsenen Person ausreichend und angemessen informiert und angeleitet werden,
namentlich in Bezug auf Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. 
Der Arbeitgeber muss den Jugendlichen entsprechende Vorschriften und Empfehlungen nach Eintritt in
den Betrieb abgeben und erklären.
Der Arbeitgeber muss zudem die Eltern oder erziehungsberechtigten Personen über die Arbeitsbedin-
gungen, über mögliche Gefahren sowie über die Massnahmen, die für Sicherheit und Gesundheit getrof-
fen werden, informieren.

B. Ab welchem Altersjahr dürfen Jugendliche beschäftigt werden?
1. Vor vollendetem 15. Altersjahr:

Beschäftigung grundsätzlich verboten. 
Bestehende Ausnahmen (vor allem kulturelle, künstlerische und sportliche Tätigkeiten) sind für das
Gastgewerbe wenig bis gar nicht relevant.
Von diesem Grundsatz gibt es zwei wichtige Ausnahmen:

2. Ab vollendetem 14. Altersjahr:
Wo Jugendliche nach kantonalem Recht aus der Schulpflicht entlassen oder vorübergehend vom Unter-
richt ausgeschlossen werden können, kann die zuständige kantonale Behörde die regelmässige
Beschäftigung von Jugendlichen ab vollendetem 14. Altersjahr im Einzelfall bewilligen, dies jedoch nur
im Rahmen der beruflichen Grundbildung oder eines Förderprogramms.



3. Ab vollendetem 13. Altersjahr:
Leichte Arbeiten und Berufswahlpraktika im Umfang von max. 2 Wochen pro Einsatz (10 Arbeitstage)
sind ohne Bewilligung zulässig, sofern die Arbeit ihrer Natur oder den Umständen nach, unter der sie
verrichtet wird, keinen negativen Einfluss auf die Gesundheit, Sicherheit sowie physische und psychi-
sche Entwicklung hat und weder den Schulbesuch noch die Schulleistung beeinträchtigt.

C. Wie lange und wann dürfen Jugendliche beschäftigt werden?
1. Tägliche Höchstarbeitszeit und zusammenhängende Ruhezeit:
1.1. Für alle Jugendlichen bis vollendetem 18. Altersjahr: 

Die tägliche Höchstarbeitszeit ist für alle schulentlassenen Jugendlichen beschränkt auf die Arbeitszeit
der anderen im Betrieb beschäftigten Mitarbeitenden, darf jedoch max. 9 Stunden pro Tag nicht über -
schreiten.
Die tägliche zusammenhängende Ruhezeit beträgt für alle Jugendlichen mind. 12 Stunden. Diese
Bestimmung gilt absolut und ohne Ausnahmen!
Die Tagesarbeit (6 Uhr bis 20 Uhr) muss mit Einschluss der Pausen innerhalb eines Zeitraumes von 
12 Stunden liegen. 
Leistet der Jugendliche Nachtarbeit, muss die tägliche Höchstarbeitszeit mit Einschluss der Pausen
innerhalb eines Zeitraumes von 10 Stunden liegen. 
Im Weiteren sind noch folgende Spezialvorschriften zu beachten: 

1.2. Ab vollendetem 13. Altersjahr: 
Für schulpflichtige Jugendliche gilt folgende tägliche Höchstarbeitszeit: 
- während der Schulzeit: max. 3 Stunden pro Tag und 9 Stunden pro Woche;
- während der halben Dauer der Schulferien: max. 8 Stunden pro Tag und 40 Stunden pro Woche
jeweils zwischen 6 Uhr und 18 Uhr;

- während eines Berufswahlpraktikums: max. 8 Stunden pro Tag und 40 Stunden pro Woche jeweils
zwischen 6 Uhr und 18 Uhr. 

-Dauert der Einsatz länger als 5 Stunden, ist jeweils eine Pause von 30 Minuten zu gewähren. 
1.3. Vor vollendetem 13. Altersjahr: 

Die tägliche Höchstarbeitszeit beträgt max. 3 Stunden pro Tag und 9 Stunden pro Woche. 

2. Überzeit (nicht Überstunden): 
2.1. Vor vollendetem 16. Altersjahr: 

Überzeit absolut verboten! 

2.2. Ab vollendetem 16. Altersjahr: 
Überzeit ist für alle Lernenden während der beruflichen Grundbildung grundsätzlich verboten.
Überzeit ist auch während der beruflichen Grundbildung ausnahmsweise erlaubt, wenn sie zur
Behebung einer Betriebsstörung infolge höherer Gewalt unentbehrlich ist. 
Überzeit ist ausserhalb der beruflichen Grundbildung (Jugendliche, die sich nicht in einer beruflichen
Grundbildung befinden) nur an Werktagen im Tages- und Abendzeitraum bis 22 Uhr erlaubt.



3. Tages-, Abend- und Nachtarbeit:
Allgemein gilt die Arbeit von 6 Uhr bis 20 Uhr als Tagesarbeit, die Arbeit von 20 Uhr bis 23 Uhr als Abend-
arbeit (Art. 10 ArG) und die Zeit zwischen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr somit als Nachtarbeit. 
Für Jugendliche gilt zu beachten, dass die «Nachtarbeit» bereits um 22.00 Uhr beginnt und grundsätz-
lich bis um 6.00 Uhr dauert. Legt der Betrieb jedoch den Beginn der Tagesarbeit auf 5 Uhr fest, gilt dies
auch für Jugendliche als Tagesarbeit (ohne Nachtarbeitszuschlag). 

3.1. Für alle Jugendlichen bis vollendetem 18. Altersjahr:
Beschäftigung am Abend und in der Nacht zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr grundsätzlich verboten.
Ausnahmsweise Beschäftigung bis max. 23.00 Uhr ohne Bewilligung erlaubt bei kulturellen, künstleri-
schen und sportlichen Anlässen, die nur abends stattfinden.
Diese Bestimmung ist für das Gastgewerbe von geringer praktischer Bedeutung (siehe aber Ziff. III. B.
2. nachfolgend).
Vor dem Besuch der Berufsfachschule oder von überbetrieblichen Kursen ist die Beschäftigung nach
20.00 Uhr verboten.
Diese Bestimmung gilt auch für die Lernenden des Gastgewerbes (siehe Ziff. III. B. 2. nachfolgend). 

3.2. Ab vollendetem 16. Altersjahr:
Beschäftigung am Abend und in der Nacht zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr grundsätzlich verboten.
Ausserhalb der beruflichen Grundbildung ist die vorübergehende Abend- und Nachtarbeit nach 
22.00 Uhr nur mit entsprechender Bewilligung der kantonalen Behörde erlaubt und nur, wenn diese
Beschäftigung unentbehrlich ist, um eine Betriebsstörung infolge höherer Gewalt zu beheben und die
Arbeit gleichzeitig unter der Aufsicht einer erwachsenen und qualifizierten Person ausgeführt wird. 
Die vorübergehende Nachtarbeit ist auf max. 10 Nächte pro Jahr beschränkt.
Während der beruflichen Grundbildung ist die regelmässige Abend- und Nachtarbeit nach 22.00 Uhr mit
entsprechender Bewilligung des SECO nur erlaubt, sofern die Beschäftigung in der Nacht unentbehr-
lich ist, um die Ziele der beruflichen Grundbildung zu erreichen und die Arbeit gleichzeitig unter der
Aufsicht einer erwachsenen und qualifizierten Person ausgeführt wird und den Besuch der Berufsfach-
schule nicht beeinträchtigt. 
Achtung: Diese Regelung gilt nicht für die gastgewerblichen Grundbildungen, die in der neuen EVD-
Verordnung über die Ausnahmen vom Verbot von Nacht- und Sonntagsarbeit während der beruflichen
Grundbildung aufgeführt sind (siehe Ziff. III. B. 2. nachfolgend). 

3.3. Vor vollendetem 16. Altersjahr:
Tagesarbeit bis max. 20 Uhr erlaubt.

3.4. Ab vollendetem 13. Altersjahr:
Für schulpflichtige Jugendliche:
Während der halben Dauer der Schulferien Tagesarbeit zwischen 6 Uhr und 18 Uhr erlaubt, jedoch nur
während max. 8 Stunden pro Tag und 40 Stunden pro Woche. 
Während eines Berufswahlpraktikums Tagesarbeit zwischen 6 Uhr und 18 Uhr erlaubt, jedoch nur
während max. 8 Stunden pro Tag und 40 Stunden pro Woche, wobei die Dauer des Berufswahlprakti-
kums auf 2 Wochen resp. 10 Arbeitstage beschränkt ist. 
Sowohl während der halben Dauer der Schulferien wie während eines Berufswahlpraktikums ist den
Jugendlichen jeweils eine Pause von 30 Minuten zu gewähren, wenn der tägliche Einsatz länger als 
5 Stunden dauert. 



Nachtarbeit
Jugendliche vor vollendetem 16. Altersjahr:

Jugendliche zwischen dem 16. und dem 18. Altersjahr:

In der beruflichen Grund-bildung oder im normalenArbeitsverhältnis:Beschäftigung bis max. 20.00 Uhr erlaubt 

In einer anderen
beruflichen
Grundbildung: 

mit Bewilligungdes SECO nurerlaubt, wenn fürdas Erreichender Ziele derberuflichenGrundbildungunentbehrlich istund gleichzeitigunter Aufsichteiner erwach-senen, qualifi-zierten Personausgeübt wirdund den Besuchder Berufsfach-schule nichtbeeinträchtigt

Nachtarbeitnach 22.00 Uhrnicht erlaubt
mit Bewilligungder kantonalenBehörde aus-nahmsweiseerlaubt, umBetriebsstörunginfolge höhererGewalt zubeheben, wenndie Arbeitgleichzeitigunter derAufsicht einererwachsenen,qualifiziertenPerson ausge-übt wird  

Im normalen Arbeitsverhältnis:  

Im Berufswahlpraktikumoder während der Hälfteder Schulferien:Beschäftigung bis max. 18.00 Uhr erlaubt 

Bei kulturellen, künstleri-schen und sportlichenAnlässen, die nur abendsstattfinden:ausnahmsweise ohneBewilligung bis max. 23.00 Uhr erlaubt

In einergastgewerblichenGrundbildung der EVD-Verordnung über dieAusnahmen vomVerbot von Nacht- undSonntagsarbeitwährend derberuflichenGrundbildung: 

Nachtarbeit ohneBewilligung erlaubt:
- bis 23.00 Uhr
- an 10 Nächten proJahr bis 1.00 Uhr
- vor Besuch vonBerufsfachschule oderüberbetrieblichenKursen: bis max.20.00 Uhr



Sonntagsarbeit
Jugendliche vor vollendetem 16. Altersjahr:

Jugendliche zwischen dem 16. und dem 18. Altersjahr:

In Saisonbetrieben können die freien Sonntage unregelmässig auf das Jahr verteilt werden. 

In der beruflichen Grundbildung undim normalen  Arbeitsverhältnis:keine Sonntagsarbeit

In einer
anderen beruf-
lichen Grund-
bildung: 

Im normalen Arbeitsverhältnis:

ausnahmsweise ohne Bewilligungerlaubt an max. 26 SO/Jahr ingastgewerblichen Betrieben derFremdenverkehrsgebiete nachArt. 25 ArGV 2

mit Bewilligung des SECO jedenzweiten Sonntag erlaubt fürSchüler und Schülerinnen nachAbschluss der obligatorischenSchulzeit; übrige Jugendlichegemäss EVD-Verordnung

mit Bewilligung der kantonalenBehörde ausnahmsweise erlaubt,um Betriebsstörungen infolgehöherer Gewalt zu beheben, wenndie Arbeit gleichzeitig unter derAufsicht einer erwachsenen, qualifi-zierten Person ausgeübt wird

Bei kulturellen, künstlerischen undsportlichen Anlässen, die nur amSonntag stattfinden: ausnahmsweiseohne Bewilligung erlaubt

In einer gastgewerb -lichen Grundbildung derEVD-Verordnung überdie Ausnahmen vomVerbot von Nacht- undSonntagsarbeitwährend der beruf -lichen Grundbildung: 
mitBewilligungdes SECO nurerlaubt, wennfür dasErreichen derZiele derberuflichenGrundbildungunentbehrlichund gleichzei-tig unterAufsicht einererwachsenen,qualifiziertenPerson ausge-übt wird undden Besuchder Berufs -fachschulenicht  beein -trächtigt

ohne Bewilligungerlaubt, wenn mind. 12freie SO/Jahr (exkl.Feriensonntage)  
Betriebe mit 2 Schlies-sungstagen unter derWoche: mind. 1 freierSO/Quartal (exkl.Feriensonntage)
Fällt Besuch vonBerufsfachschule odervon überbetrieblichenKursen auf einen derbeiden Schliessungs -tage unter der Woche:mind. 12 freie SO/Jahr(exkl. Feriensonntage)



4. Sonntagsarbeit
4.1. Für alle Jugendlichen bis vollendetem 18. Altersjahr:

Beschäftigung am Sonntag grundsätzlich verboten. 
Die Beschäftigung am Sonntag ist ausnahmsweise ohne Bewilligung erlaubt bei kulturellen, künstleri-
schen und sportlichen Anlässen, die nur am Sonntag stattfinden.
Diese Bestimmung ist für das Gastgewerbe von geringer praktischer Bedeutung.

4.2. Ab vollendetem 16. Altersjahr:
Beschäftigung am Sonntag grundsätzlich verboten. 
Ausserhalb der beruflichen Grundbildung ist die vorübergehende Sonntagsarbeit nur mit entsprechen-
der Bewilligung der kantonalen Behörde erlaubt und nur, wenn diese Beschäftigung unentbehrlich ist,
um eine Betriebsstörung infolge höherer Gewalt zu beheben und die Arbeit gleichzeitig unter der Aufsicht
einer erwachsenen und qualifizierten Person ausgeführt wird. 
Die vorübergehende Sonntagsarbeit ist auf max. 6 Sonntage pro Jahr beschränkt. 
Während der beruflichen Grundbildung ist die regelmässige Sonntagsarbeit mit entsprechender Be wil-
ligung des SECO nur erlaubt, sofern die Beschäftigung am Sonntag unentbehrlich ist, um die Ziele der
beruflichen Grundbildung zu erreichen und die Arbeit gleichzeitig unter der Aufsicht einer erwachsenen
und qualifizierten Person ausgeführt wird und den Besuch der Berufsfachschule nicht beeinträchtigt.
Achtung: Diese Regelung gilt nicht für die gastgewerblichen Grundbildungen, die in der neuen EVD-
Verordnung über die Ausnahmen vom Verbot von Nacht- und Sonntagsarbeit während der beruflichen
Grundbildung aufgeführt sind (siehe Ziff. III. B. 2. nachfolgend). 
Ausserhalb der beruflichen Grundbildung ist die Sonntagsarbeit in bestimmten Betrieben teils ohne, teils
mit Bewilligung des SECO zulässig. Siehe dazu für das Gastgewerbe Ziffer III. B. 2. nachfolgend.

III.Beschäftigung von Jugendlichen in gastgewerblichenBetrieben
A. Betriebe der Unterhaltung wie Nachtlokale, Dancings, Diskotheken undBarbetriebe

Vor vollendetem 18. Altersjahr dürfen keine Gäste bedient werden in Betrieben der Unterhaltung wie
Nachtlokale, Dancings, Diskotheken und Barbetriebe. 
Diese Bestimmung gilt absolut und ohne Ausnahme auch für Lernende!

B. Hotels, Restaurants und Cafés
1. Vor vollendetem 16. Altersjahr: 

Vor vollendetem 16. Altersjahr dürfen grundsätzlich keine Gäste bedient werden. 
Die Bedienung von Gästen in Hotels, Restaurants und Cafés ist ausnahmsweise vor vollendetem 
16. Altersjahr erlaubt, dies jedoch nur im Rahmen der beruflichen Grundbildung oder von Programmen,
die zur Berufswahlvorbereitung vom Betrieb, von den ausbildungs- und prüfungsverantwortlichen
Organisationen der Arbeitswelt, von Berufsberatungsstellen oder von Organisationen, die ausserschuli-
sche Jugendarbeit betreiben, angeboten werden. 

2. Ab vollendetem 16. Altersjahr: 
Ab vollendetem 16. Altersjahr dürfen Jugendliche im Gastgewerbe grundsätzlich nur unter der Woche
und nur im Tages- und Abendzeitraum bis 22.00 Uhr beschäftigt werden. 
Die vorübergehende Abend- und Nachtarbeit nach 22.00 Uhr kann ausserhalb der beruflichen Grund-
bildung auch im Gastgewerbe von der kantonalen Behörde bewilligt werden, wenn diese Beschäftigung
unentbehrlich ist, um eine Betriebsstörung infolge höherer Gewalt zu beheben und die Arbeit gleichzei-
tig unter der Aufsicht einer erwachsenen und qualifizierten Person ausgeführt wird. 
Die vorübergehende Nachtarbeit ist auf max. 10 Nächte pro Jahr beschränkt.



EVD-Verordnung über die Ausnahmen vom Verbot von Nacht- und Sonntags-
arbeit während der beruflichen Grundbildung: 
Für die Lernenden des Gastgewerbes ab vollendetem 16. Altersjahr ist die regelmässige Nacht- und
Sonntagsarbeit ohne Bewilligung wie folgt erlaubt: 

- regelmässige Abendarbeit bis 23.00 Uhr;
- an max. 10 Nächten pro Jahr bis 1 Uhr verlängerbar;
- vor dem Besuch der Berufsfachschule oder von überbetrieblichen Kursen bis max. 20.00 Uhr.

- mind. 12 freie Sonntage pro Jahr (exkl. Feriensonntage).
- In Saisonbetrieben können die freien Sonntage unregelmässig auf das Jahr verteilt werden. 
- Betriebe mit zwei Schliessungstagen unter der Woche: mind. 1 freier Sonntag pro Quartal
(exkl. Feriensonntage).

- Fällt der Besuch der Berufsfachschule oder von überbetrieblichen Kursen auf einen der beiden
Schliessungstage unter der Woche: mind. 12 freie Sonntage pro Jahr (exkl. Feriensonntage). 

Folgende gastgewerbliche Grundbildungen fallen unter diese Bestimmungen: 
- Hauswirtschaftspraktiker/Hauswirtschaftspraktikerin
- Fachmann/Fachfrau Hauswirtschaft
- Hotellerieangestellter/Hotellerieangestellte
- Hotelfachmann/Hotelfachfrau
- Restaurationsangestellter/Restaurationsangestellte
- Restaurationsfachmann/Restaurationsfachfrau
- Küchenangestellter/Küchenangestellte
- Koch/Köchin
- Kaufmann/Kauffrau (erweiterte Grundbildung, Basisbildung, Ausbildungs- und Prüfungsbranche
Hotel-Gastro-Tourismus) 

Die vorübergehende Sonntagsarbeit kann ausserhalb der beruflichen Grundbildung auch im Gastge-
werbe von der kantonalen Behörde bewilligt werden, wenn diese Beschäftigung unentbehrlich ist, um
eine Betriebsstörung infolge höherer Gewalt zu beheben und die Arbeit gleichzeitig unter der Aufsicht
einer erwachsenen und qualifizierten Person ausgeführt wird. 
Die vorübergehende Sonntagsarbeit ist auf max. 6 Sonntage pro Jahr beschränkt. 
Die regelmässige Sonntagsarbeit ist ausserhalb der beruflichen Grundbildung in gastgewerblichen
Betrieben der Fremdenverkehrsgebiete nach Art. 25 ArGV 2 ohne Bewilligung an max. 26 Sonnta-
gen pro Jahr erlaubt. Die Sonntage können unregelmässig auf das Jahr verteilt werden. 
Die regelmässige Sonntagsarbeit ist ausserhalb der beruflichen Grundbildung auch in anderen gastge-
werblichen Betrieben mit Bewilligung des SECO erlaubt, wenn die Betriebe den Jugendlichen folgende
freien Sonntage pro Jahr gewähren: 
- mind. 12 freie Sonntage pro Jahr (exkl. Feriensonntage).
- In Saisonbetrieben können die freien Sonntage unregelmässig auf das Jahr verteilt werden. 
- Betriebe mit zwei Schliessungstagen unter der Woche: mind. 1 freier Sonntag pro Quartal
(exkl. Feriensonntage). 

Die regelmässige Sonntagsarbeit ist ausserhalb der beruflichen Grundbildung auch in anderen gastge-
werblichen Betrieben mit Bewilligung des SECO für Schüler und Schülerinnen nach Abschluss der
obligatorischen Schulzeit jeden zweiten Sonntag erlaubt. 



© Rechtsdienst GastroSuisse, August 2008 

Telefonische Auskünfte zu weiteren Fragen zum Thema Beschäftigung von Jugendlichen im Gastge-
werbe erhalten Mitglieder von GastroSuisse in der unentgeltlichen Rechtsauskunft, jeweils von
Montag bis Donnerstag von 09.30 Uhr bis 11.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr unter:

Telefon 0848 377 111, Fax 0848 377 112 oder E-Mail info@gastrosuisse.ch.

Dieses Merkblatt wurde mit aller Sorgfalt erstellt und enthält Antworten auf die dem Rechtsdienst
 GastroSuisse im Zusammenhang mit dem Thema Beschäftigung von Jugendlichen im Gastgewerbe am
häufigsten gestellten Fragen. Dennoch sind die Aussagen generell und ersetzen nie eine Beratung im
Einzelfall. 

IV.Beschäftigung von Jugendlichen mit gefährlichen Arbeiten 
1. Für alle Jugendlichen bis vollendetem 18. Altersjahr:

Die Beschäftigung mit gefährlichen Arbeiten ist ausserhalb der beruflichen Grundbildung grundsätzlich
verboten.
Als gefährlich gelten alle Arbeiten, die ihrer Natur nach oder aufgrund der Umstände, unter denen sie
verrichtet werden, die Gesundheit, die Ausbildung und die Sicherheit der Jugendlichen sowie deren
physische und psychische Entwicklung beeinträchtigen können. 
Welche Arbeiten darunter fallen, ist in der neuen EVD-Verordnung über gefährliche Arbeiten für Jugend-
liche aufgeführt. 

2. Ab vollendetem 16. Altersjahr:
Das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie kann mit Zustimmung des SECO die regelmässige
Beschäftigung mit gefährlichen Arbeiten ausnahmsweise ohne Bewilligung in den Berufsbildungsver-
ordnungen vorsehen, sofern dies für das Erreichen der Ziele der beruflichen Grundbildung oder von
behördlich anerkannten Kursen unentbehrlich ist. 
Im Einzelfall kann mit entsprechender Bewilligung des SECO die Beschäftigung mit gefährlichen
Arbeiten in anderen beruflichen Grundbildungen erlaubt werden, wenn die Beschäftigung mit gefährli-
chen Arbeiten für das Erreichen der Ziele der beruflichen Grundbildung oder von behördlich anerkann-
ten Kursen unentbehrlich ist. 




